
Wir beachten
 das

Jugendschutzgesetz

deshalb:

   Keine Abgabe von Branntwein, 
    branntweinhaltigen Getränken
 oder Lebensmitteln, die Brannt-

wein in nicht geringfügiger  Menge
enthalten, an Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren

Keine Abgabe von anderen 
alkoholischen Getränken, wie
z.B. Wein und Bier, an Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren

Keine Abgabe von Tabakwaren
an Kinder und Jugendliche  unter

      18 Jahren

Auszug aus den §§ 9 und 10 Jugendschutzgesetz (Stand 01/2009)
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